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1 Ausgangslage 

1.1 Anlass & Absicht 

Die Parzelle Nr. 625 ist aktuell mit einem siebenstöckigen Wohn- und Geschäftshaus aus den 1960er 

Jahren bebaut und befindet sich im Besitz der TIERSTEIN AG. Im Erdgeschoss befindet sich eine Coop-

Filiale und im Untergeschoss eine Einstellhalle. Das Wohn- und Geschäftshaus entspricht nicht mehr den 

heutigen energetischen und wohnhygienischen Standards. Auch Coop ist hinsichtlich einer Verbesserung 

der betrieblichen Abläufe und der Arbeitshygiene an einer Entwicklung der Parzelle interessiert. Auf Par-

zelle Nr. 154 (1986) steht das 1967 fertiggestellte zweigeschossige Wohnheim «Haus Birsstegweg» für 

chronisch kranke und körperbehinderte Menschen. Der dahinterstehende Trägerverein schliesst sich 

dem Projekt aus betriebsstrategischen Überlegungen ebenfalls an. 

Den Grundeigentümerinnen ist es ein Anliegen, die aktuelle Nutzung und Ordnung auf dem Areal den 

zukünftigen Bedürfnissen anzupassen sowie eine Bebauungs-, Freiraum- und Verkehrsstruktur zu schaf-

fen, die den hohen Ansprüchen an der urbanen und sehr zentralen Lage im Zentrum von Birsfelden ge-

recht wird. Der Bearbeitungsperimeter ist aufgrund seiner Nähe zum Zentrum von Birsfelden, zur Birs 

und zur Stadt Basel sehr attraktiv gelegen, gut durch den ÖV erschlossen und an das Nationalstrassennetz 

angebunden. Sowohl die kantonalen als auch die kommunalen Planungsgrundlagen unterstützen eine 

verdichtete Entwicklung. Auch die Einwohnergemeinde Birsfelden befürwortet eine Entwicklung des bis-

her untergenutzten und nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügenden Areals mit einer erhöhten 

Nutzungsdichte.  

Das geplante Hochhaus wird mit insgesamt 27 Obergeschossen und einer Gesamthöhe von rund 86 m 

geplant. Im Untergeschoss befindet sich die Autoeinstellhalle mit 128 Parkplätzen, im Zwischengeschoss 

die Laden- und Lagerfläche von Coop. Die 22 Wohngeschosse (sowie ein Technikgeschoss) des Hochhau-

ses ruhen auf drei Sockelbauten und ordnen sich in der Höhe in die vier- bis fünfgeschossige Zeilen- und 

Blockrandbebauung entlang der Hauptstrasse ein. 

1.2 Räumliche Lage & Abgrenzung 

 
Abbildung 1: Planungsperimeter Orthofoto 2024 (Jermann AG | Geoportal.ch 2025) 
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Das rund 5'000 m2 grosse Areal liegt am westlichen Rand der Gemeinde Birsfelden zwischen der Haupt-

strasse und der Birs. Westlich der Birs, welche die Kantonsgrenze bildet, liegt das Basler Lehenmattquar-

tier. Mit seiner Zentrumslage hat es direkten Anschluss an die gegenüberliegende Zentrumsplanung von 

Birsfelden. Parzelle Nr. 625 gehört der TIERSTEIN AG, die Parzelle Nr. 1239 der Einwohnergemeinde Birs-

felden und die Parzelle Nr. 154 (1986) dem Verein Birssteg (Haus Birsstegweg). 

 

1.3 Umgebung 

Das Planungsgebiet befindet sich im Zentrum von Birsfelden. Während sich im Westen mit der Autobahn 

und im Osten mit dem Rheinhafen eher industrielle Landmarken befinden, sind im Norden der Rhein und 

im Süden die Birs als ökologisch wertvolle Naturräume zu nennen. In der näheren Umgebung sind nörd-

lich des Perimeters die Hauptstrasse als Verbindungsachse nach Basel und Muttenz sowie zur Autobahn 

zu nennen.  

 
Abbildung 2: Projektstandort (Jermann AG | Geoportal.ch 2025) 

 

2 Organisation & Ablauf der Planung 

2.1 Projektpartner 

Die Quartierplanung wurde von der Einwohnergemeinde Birsfelden in Zusammenarbeit mit den folgen-

den Projektpartnern ausgearbeitet: 

TIERSTEIN  Grundeigentümerin 

Herzog & de Meuron Städtebau & Architektur 

Fontana Landschaftsarchitektur Landschaftsarchitektur 

Ballmer + Partner  Verkehrsplanung 

Jermann Ingenieure + Geometer  Raumplanung 
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2.2 Planungsablauf 

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend dargestellt: 

Januar ς August 2025 Entwurf Planungsunterlagen 

30. September 2025 Freigabe Gemeinderat 

November 2025 ς Januar 2026 öffentliche Mitwirkung 

November 2025 ς Februar 2026 kantonale Vorprüfung 

- Beschlussfassung Gemeinderat 

-  Beschlussfassung Gemeindeversammlung 

- Auflage- und allfälliges Einspracheverfahren 

- Eingabe zur regierungsrätlichen Genehmigung 

3 Ziele der Planung 

Die städtebauliche Entwicklung in Birsfelden befindet sich in einem starken Aufwärtstrend, in dem die ς 

sich selbst im Wandel befindende ς Hauptstrasse den Kondensationspunkt bildet. Neben der Zentrums-

planung und grösseren Projekten, in denen die Zeilenbebauung entlang der Strasse verdichtet und auf-

gewertet oder Hofbebauungen umgenutzt werden, befinden sich mehrere Hochpunkte in Planung. Das 

Prisma-Hochhaus gliedert sich so harmonisch in die Projekte Birseck, Am Eck und Birsstegweg und somit 

ins neu entstehende Hochhaus-Cluster von Birsfelden ein. 

Beim Planungsperimeter handelt es ich um einen für Birsfelden und dessen urbane Entwicklung zentralen 

Ort. Es ist ein Ort mit hoher Zentralität, ein Ort des Austausches und der Nahversorgung. Der Gemeinde 

ist es ein wichtiges Anliegen, diese Aspekte ς inklusive des Verbleibs des Detailhandels ς für den Ort zu 

bewahren und einen möglichst grossen Mehrwert für die gesamte Gemeinde zu generieren. 

Die Quartierplanung Prisma bezweckt eine geordnete, haushälterische Nutzung des Bodens und soll eine 

umweltgerechte, wohnhygienisch, architektonisch und städtebaulich sowie erschliessungsmässig gute 

Überbauung gewährleisten. Es werden im Wesentlichen die folgenden Ziele verfolgt: 

Ҧ Realisierung eines Hochhauses mit hohem öffentlichen Charakter und hoher gestalterischer Qualität 

Ҧ Schaffung hochwertiger Aussenräume als Teil des Freiraumkorridors Rhein ς Birs 

Ҧ Realisierung von zusätzlichem Wohnraum, welcher sich nach dem Reglement zur Förderung der Woh-

nungsvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots in Birsfelden vom 16. Dezember 2019 richtet 

Ҧ Siedlungsverdichtung und haushälterische Nutzung des Bodens 

Ҧ Berücksichtigung der Natur und Umwelt sowie der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Nachbar-

schaft  

Ҧ Förderung der Biodiversität sowie hitzemindernder Massnahmen im Uferbereich der Birs 

Ҧ Gute Eingliederung in die bestehende bauliche Umgebung mit Berücksichtigung der speziellen Lage, 

der Wohnbedürfnisse der Bewohnenden und der Nachbarschaft 

Ҧ Realisierung von attraktiven Dienstleistungs- und Geschäftsflächen an publikumsintensiver Lage  

Ҧ Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips sowohl bei der Bebauung als auch in der Freiraumgestaltung 
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4 Rahmenbedingungen 

4.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

Ҧ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979  

Ҧ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000  

Ҧ Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7.Oktober 1983, insbesondere Art. 20f. (Lärm)  

Ҧ Lärmschutzverordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986   

Ҧ Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 1. Juli 1966 

Ҧ Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (MHV) vom 16. Januar 1991 

4.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

Ҧ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998  

Ҧ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 

4.3 Bevölkerung, Wohnungsangebot & Bauzonenauslastung 

4.3.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Bevölkerung der Gemeinde Birsfelden zählte Ende 1980 rund мнΩу30 Personen. Danach setzte wäh-

rend zweier Jahrzehnte eine Abnahme der Bevölkerungszahl ein, die seit der Jahrtausendwende stag-

ƴƛŜǊǘΦ LƳ WŀƘǊ нлмо ǿǳǊŘŜ Ƴƛǘ млΩнур Einwohnenden der Tiefststand innerhalb der dargestellten Periode 

erreicht. Ende 2021 wohnten wieder 10'400 Personen in der Gemeinde Birsfelden, was verglichen mit 

1980 eine Abnahme von 18.9 % bedeutet. 

 
Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung 1980 - 2021 der Gemeinde Birsfelden (Kanton Basel-Landschaft 2022) 
 

4.3.2 Leerwohnungsbestand & Auslastung  

Am Stichtag des 1. Juni 2022 betrug der Leerwohnungsbestand in Birsfelden 48 Wohneinheiten bei ins-

gesamt 5Ω822 Einheiten im Jahr 2021, was einer Quote von 0.8 % entspricht. Im Jahr 1999 wurde mit 53 

leerstehende Einheiten der höchste Wert seit dem Jahr 1999 festgestellt. Der tiefste Wert innerhalb die-

ser Zeitperiode wurde mit 7 Einheiten im Jahr 2014 gemessen. Die Leerstände für Geschäftsräume sind  

nicht gemeindespezifisch verfügbar. 

 

4.3.3 Auslastung WMZ 

Für die Beurteilung der Machbarkeit von Umzonungen von Zonen anderer Zonentypen in Wohn-, Misch- 

und Zentrumszonen (WMZ-Zonen) ist die sogenannte Auslastung der WMZ-Zonen massgebend, also das 
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Verhältnis zwischen erwarteten Einwohnern und Beschäftigten und der bestehenden Kapazität. Die Aus-

lastung muss mindestens 95 % betragen, Ausnahmen vorbehalten. Weiter dürfen solche Umzonungen 

nicht zu Neueinzonungen mit der ursprünglichen Nutzung führen. 

Gemäss Berechnungen des Kantons auf Grundlage der technischen Richtlinien Bauzonen des Bundes be-

trägt die Kapazität für EinwohnerInnen und Beschäftigte in den bestehenden WMZ-½ƻƴŜƴ ммΩпно ǳƴŘ 

ŘƛŜ tǊƻƎƴƻǎŜ ƎŜƘǘ Ǿƻƴ мнΩсоп 9ƛƴǿƻƘƴŜǊLƴƴŜƴ ǳƴŘ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ƛƴ WMZ-Zonen im Jahr 2036 aus. Das 

bedeutet, dass im Jahr 2033 zu wenig Flächen für die erwarteten EinwohnerInnen und Beschäftigten zur 

Verfügung stehen werden. Entsprechend beträgt die Auslastung der WMZ-Zonen im Jahr 2033 110.6 %. 

 

Die Planung macht die Gemeinde durch die umfassende Aufwertung des öffentlichen Raumes, der 
Schaffung von Flächen für Kultureinrichtungen attraktiver und schafft gleichzeitig mehr Wohnraum an 
idealer, gut erschlossener Lage. So trägt die Planung dazu bei, den Bevölkerungswachstum anzuregen 
und den Leerwohnungsbestand auf ein gesundes Niveau anzuheben. Durch die Erhöhung der Nut-
zungsdichte wirkt die Planung zusätzlich positiv auf die Baulandauslastung.  

 

4.4 ÖV- Güteklasse & Gebiete für neue Verkaufseinheiten 

Das Areal liegt in der ÖV-Güteklasse B und ist demnach gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen.  

 
Abbildung 4: Ausschnitt ÖV-Güteklassen (Geoportal.ch 2025) 

 

Das Projekt entspricht einem Gebiet für neue Verkaufseinheiten gemäss § 21 ff. RBV. Aufgrund einer 

±ŜǊƪŀǳŦǎŦƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ ǿŜƴƛƎŜǊ ŀƭǎ рΩллл m² Nettoladenfläche muss sie keinen erhöhten Standortanforde-

rungen gem. Abs. 3 entsprechen ς auch wenn das Projekt diese einhalten würde. Dies trifft auch für die 

in § 22 bzw. § 22a RBV geforderte gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr für Verkaufseinheiten 

mit mehr als 1'000 m² Nettoladenfläche. 

 

Der Planungsperimeter befindet sich an einer durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossenen Lage 
und bietet sich für eine hochwertige Siedlungsentwicklung sowie sie Realisierung einer neuen Ver-
kaufseinheit an (siehe Kapitel 4.6). 
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4.5 Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) 

4.5.1 Richtplaninhalt 

Gemäss dem rechtsgültigen Richtplan des Kantons Basel-Landschaft (Stand Juli 2020) ist der Planungspe-

rimeter dem Gebiet für Wohnen, Arbeiten und öffentliche sowie übrige Nutzungen zugeteilt und ein Ent-

wicklungsgebiet Wohn-/Zentrumsnutzung. Dies folgt aus der Strategie des Richtplans, den Verdichtungs-

auftrag aus qualitativen Gründen primär an geeigneten Standorten (gute ÖV-Erschliessungsgüte) zu 

erfüllen und dazu insbesondere die Erneuerung und Verdichtung bestehender Wohnareale sowie Trans-

formation von Arbeitsgebieten oder Gebieten für öffentliche Nutzungen hin zu Wohn- und / oder Zent-

rumsnutzungen (Transformationsgebiete) anzustreben.  

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP BL 2020) 
 

4.5.2 Ziel 

Mit der Verdichtung der Entwicklungsgebiete sollen unter anderem Qualität und Identität geschaffen 

oder erhalten werden sowie soziale, räumliche, ökonomische und ökologische Mehrwerte geschaffen 

werden. 

 

Die Planung zielt neben der verdichteten Bauweise und der Schaffung von Wohnraum stark auf die 
Schaffung eines neuen identitätsstiftenden Ortes und die Verbesserung des öffentlichen Freiraums an 
der Hauptstrasse sowie an der Birs ab. Bebauung und Freiraumgestaltung unterstehen hohen ökologi-
schen Anforderungen, womit die Ziele des KRIP vollumfänglich erreicht werden.  

 

4.5.3 Planungsanweisung 

Die entsprechende Planungsanweisung verlangt, dass die Gemeinden aufzeigen, welche zusätzlichen Ka-

pazitäten an Einwohnenden und Beschäftigten durch die vorgesehenen Umzonungen geschaffen wer-

den, wie sie die Mindestdichten gemäss örtliche Festlegungen realisieren, und wie sie eine hochwertige 

Siedlungs- und Freiraumqualität sicherstellen.  

Betreffend die Mindestdichte gilt für Birsfelden als Verdichtungsraum der inneren Korridore die Vorgabe 

von 125 Einwohnenden und Beschäftigte pro Hektare.  

Die realisierbare Bruttogeschossfläche laut Quartierplan beträgt 23'430.0 m2 der Perimeter umfasst 
eine Fläche von рΩмпр m2 (0.52 ha). Die durch diese Punktverdichtung entstehende Einwohnende-/Be-
schäftigten-Dichte wird auf rund 700 - 750 Einwohnenden und Beschäftigten pro Hektar geschätzt, 
was die Weisung des Richtplans um ein Vielfaches übertrifft. 
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4.6 Bauinventar Baselland (BIB) 

Auf dem Areal befinden sich keine Kulturdenkmäler oder andere erhaltenswerte Gebäude. Das kantonal 

geschützte Arbeiterhaus an der Schulstrasse 9 sowie die Turnhalle an der Schulstrasse 21 liegen in gros-

sem Abstand zum Hochhaus. Deren Schutzanspruch wird durch die Planung nicht tangiert.  

4.7 Zonenvorschriften 

 
Abbildung 6: Ausschnitt Zonenplan Siedlung (Geoportal.ch 2025) 

 

Der Planungsperimeter umfasst die OeWA-Zonen «Heim» auf der Parzelle Nr. 154 sowie die Wohnzone 

W3 und die Wohn-/Geschäftszone WG5 auf der Parzelle Nr. 625. Der nördliche Teil ist durch die Archäo-

logischen Schutzzone «Eisenzeitliche und frühmittelalterliche Gräber» überlagert. Parzelle Nr. 1239 ist 

als Strasse innerhalb ZPS klassiert. 

 

Die Zone für öffentliche Werke und Anlagen wird aufgehoben, die Nutzung durch das Wohnheim je-
doch innerhalb des Quartierplanperimeters weitergeführt. Die bisherige Wohn- und Geschäftsnutzung 
wird stark verdichtet beibehalten und mit verschiedenen öffentlichen Angeboten ergänzt.  

 

4.8 Abstandsvorschriften & Schattenwurf 

4.8.1 Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen richten sich nach § 90 RBG und §§ 52 und 57 

RBV und sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe und der Fassadenlänge definiert. Werden die gesetzli-

chen Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen unterschritten und wird der Abstand nicht 

durch eine Baulinie festgelegt, müssen gemäss § 94 RBG entsprechende Näher- und /  oder Grenzbau-

rechte grundbuchrechtlich eingetragen werden. 

Ab 2022 wurde die Praxis des kantonalen Bauinspektorats zur Bemessung der Grenzabstände für Hoch-

häuser angepasst. Ab einer Gebäudehöhe von 29.0 m wird der Grenzabstand plafoniert. Somit sind für 

die Berechnung des Grenzabstandes lediglich die ersten 29.0 m massgebend. Hingegen ist bei Hochhäu-

sern der 3-Stunden-Schatten gemäss Absatz 4.8.3 einzuhalten.  
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Wird der Grenzabstand zur benachbarten Bauparzelle unterschritten und die Abstände nicht durch 
eine Baulinie geregelt, sind mit den Eigentümern der betroffenen Nachbarsparzellen Näher- und 
Grenzbaurechte gemäss § 94 RBG zu vereinbaren. Die betroffenen Parzellen sind in Kapitel 6.8 defi-
niert. Im Quartierplanvertrag werden mit der Grundeigentümerin der Parzellen Nrn. 580, 724 und 
1057 ς in allen drei Fällen die Balintra AG ς Näherbaurechte vereinbart. 

Werden in der Quartierplanung Gestaltungsbaulinien, Baufelder und Gebäudegrundrisse ausgeschie-
den, welche die Grenzabstände nach § 90 RBG unterschreiten, sind gemäss § 61 RBV die von der Pla-
nungsmassnahme betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer nachweislich in das Pla-
nungsverfahren einzubeziehen und mit eingeschriebenem Brief auf die Planauflage hinzuweisen. 

 

4.8.2 Bau- und Strassenlinien 

Der Planungsperimeter grenzt im Norden an die Hauptstrasse und im Osten an den Birsstegweg. Die 

kommunalen Strassenbaulinien gemäss (rot) wurden mit dem Bau- und Strassenlinienplan «Teilgebiet 

Süd 4» (12/BSP/7/0) festgelegt. Baulinien gehen laut § 61 RBV auch den Grenzabständen vor. Wo eine 

Baulinie festgelegt wird, darf der Grenzabstand also ohne Grenz- oder Näherbaurecht unterschritten 

werden.  

Die Strassenbaulinien innerhalb des Quartierplanperimeters werden gemäss § 40 Abs. 2 RBG aufgeho-
ben. Weiter werden gemäss Kapitel 6.8 neue Strassenbaulinien festgelegt. 

 

 
Abbildung 7: Ausschnitt Bau- und Strassenlinien Teilgebiet Süd 4 (Geoportal.ch 2025) 

 

4.8.3 Schattenwurf 

Laut § 52c des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) erlässt der Regierungsrat in der Verordnung Re-

gelungen zur Bestimmung des Schattenwurfs bei Hochhäusern. Gemäss § 20a Abs. 1 der Verordnung zum 

Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) ist der von einem Hochhaus verursachte, von der Regelbauweise 

abweichende Schattenwurf mit dem Erlass des Quartierplans unter Einbezug des Schattenwurfs sämtli-

cher gemäss Quartierplan möglicher Bauten nachzuweisen.  

Der Schattenwurf darf an einem mittleren Wintertag (8. Februar oder 3. November) in der Zeit von 08.00 

Uhr bis 17.00 Uhr nicht länger als 3 Stunden auf einen beliebigen Punkt eines Gebäudes oder auf über-

baubare Teile von Grundstücken fallen; ausgenommen davon sind Grundstücke in Bauzonen, die nicht 
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einer Wohnnutzung dienen, sowie Gebäude innerhalb des Quartierplans selbst (§ 20a Abs. 2 RBV). Ein 

wohngenutztes Gebäude oder ein mit Wohnnutzung bebaubarer Teile eines Grundstückes ausserhalb 

des Quartierplans darf demnach aus wohnhygienischen Gründen nicht vom 3-Stunden-Schatten eines 

Hochhauses tangiert werden, welcher grösser ist als der 3-Stunden-Schatten des Vergleichsprojekts in 

der Regelbauweise.  

§ 20a Abs. 3 RBV sieht Ausnahmen von den Schattenwurfbestimmungen vor, die zu begründen sind und 

der Genehmigung des Regierungsrats bedürfen. Wesentlich für eine Ausnahme ist die städtebaulich be-

sondere Lage. 

Der 3-Stunden-Schatten kann gemäss Kapitel 6.8 nicht gegenüber jeder umliegenden Parzelle einge-
halten werden. Dem Regierungsrat ist deshalb mit dem Genehmigungsantrag zur Quartierplanung die 
Abweichung gemäss § 20a Abs. 3 RBV zu beantragen. 

 

4.9 Strassennetzplan 

Das Areal liegt an der Kantonsstrasse «Hauptstrasse» im Norden und an der Erschliessungsstrasse «Birs-

stegweg» im Osten, welche den Perimeter zusätzlich durchquert. Auf der Hauptstrasse verläuft die Tram-

linie. Weiter führen Fusswegverbindungen nach Basel und entlang der Birs.  

Die Erschliessungsstrasse durch das Areal wird als Erschliessungsfläche genutzt. Die Erschliessungs-
strasse in Nord-Süd-Richtung wird beibehalten und die Fusswegverbindung zwischen Birs und Zent-
rumsplatz gestärkt.  

Bei der nächsten Revision des Strassennetzplanes sind diese Anpassungen zu übernehmen.   

 

 

 

 

Abbildung 8: Ausschnitt Strassennetzplan (Gemeinde Birsfelden 2008) 

 

4.10 Lärm 

Das Areal befindet sich in der Lärmempfindlichkeitsstufe II im Süden. Ein 35 Meter breiter Streifen ent-

lang der Hauptstrasse liegt in der Lärmempfindlichkeitsstufe III. 
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Abbildung 9: Ausschnitt Lärmempfind-
lichkeitsstufenplan (Geoportal.ch 
2025) 

 

Für die Quartierplanung wird entsprechend der geplanten, im Erdgeschoss hochgradig öffentlichen 
Nutzung die LES III gelten. Durch die mehrheitliche Anhebung des Wohnteils auf das 5. OG sowie durch 
die Ausrichtung des Wohnheims in Baubereich A2 gegen die Birs bzw. die Einrichtung eines privaten 
Aussenbereichs sowie einer privaten Dachterrasse, wird der Einfluss der LES III auf die Wohnnutzung 
stark verringert.  

Wie aus dem Lärmgutachten (siehe Anhang 2) hervorgeht, können bei Umsetzung der geplanten Mas-
snahmen auf der neuen Hauptstrasse (Tempo 30, SDA4-12) die Immissionsgrenzwerte an allen Fassa-
den eingehalten werden. Wird das Strassenprojekt nicht umgesetzt, können die Immissionsgrenzwerte 
beim Baubereich A3 nicht eingehalten werden. Die Überschreitungen betragen weniger als 3 dBA und 
sind auf die Nordost-Fassade beschränkt. An dieser Fassade sind geeignete Massnahmen (Optimierung 
der Grundrisse, Optimierung von Balkonen und Loggien etc.) vorzunehmen.  

Im Lärmgutachten Tiefgarage (siehe Anhang 2) wird weiter aufgezeigt, dass hinsichtlich der Emissio-
nen der geplanten Tiefgarage die Planungswerte bei allen benachbarten Wohnhäusern wie auch bei 
den meisten Baubereichen der Quartierplanung vollständig eingehalten werden. Ausgenommen sind 
die Büroräume direkt über der Tiefgarageneinfahrt, bei denen die Planungswerte knapp überschritten 
werden. Bei der Lärmermittlung wurde keine Wirkung von absorbierenden Verkleidungen im Ein-
fahrtsbereich berücksichtigt. Werden die schallharten Flächen im Bereich der Einfahrt mit absorbie-
renden Elementen verkleidet, können die Immissionen durch die Einfahrt deutlich reduziert werden 
und die Planungswerte können auch bei den Büroräumen direkt oberhalb der Einfahrt eingehalten 
werden. 

 

4.11 Grundwasserspiegel 

 
Abbildung 10: Grundwasserisohypsen Mittelwasser in m. ü. M. (GeoView BL 2025) 
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Das Planungsgebiet liegt im Gewässerschutzbereich Au, welcher die nutzbaren unterirdischen Gewässer 

sowie die zu ihrem Schutz notwendigen Randgebiete umfasst. Gemäss Gewässerschutzverordnung An-

hang 4 dürfen keine Anlagen erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. Der 

mittlere Grundwasserspiegel liegt bei 249.7 m. ü. M. 

 

 
Abbildung 11: Mittlerer Grundwasserspiegel (249.7 m. ü. M.) und unterirdische Bauten (Herzog & de Meuron 2025) 

 

Wie in Abbildung 11 dargestellt, tangiert die geplante Bebauung den mittleren Grundwasserspiegel 
nicht. Zusätzlich sichern entsprechende Festlegungen im Quartierplanreglement sowie im Quartier-
plan (Schnittpläne) die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.  

 

4.12 Naturgefahren 

Im Planungsperimeter herrscht geringe bis mittlere Gefährdung durch Hochwasser. Andere Naturgefah-

ren sind keine zu beachten. 

 

             
Abbildung 12: Naturgefahrenkarte | Gefahrenbereich Hochwasser (Geoportal.ch 2025) 

 

4.13 Gewässerraum & Gewässerbaulinie 

Der Gewässerraum nach Art. 36a des nationalen Gewässerschutzgesetzes überlagert kleine Teile der Par-

zelle Nr. 154. Dieser Bereich ist im Sinne des Auenbereichs naturnah und extensiv zu gestalten. 
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Neubauten sind nicht zulässig. Gegenüber dem Birsufer gilt die kantonale Gewässerbaulinie, welche 

durch die geplante Bebauung eingehalten wird.  

 
Abbildung 13: Mutationsplan Gewässerraum, Stand Planauflage (Jermann AG 2024) 

 

Die Gefahrenbereiche der Naturgefahrenkarte beschränken sich auf den begrünten Aussenraum und 
tangieren keine Gebäude. Es sind keine Massnahmen vorzunehmen. Auch im Bereich des Gewässer-
raumes sind keine ober- oder unterirdischen Gebäude zulässig. Die Gestaltung des öffentlichen Aus-
senraumes erfolgt naturnah. 

Gegenüber dem Birsufer gilt die kantonale Gewässerbaulinie, welche eingehalten wird.  

 

4.14 Luftfahrthindernis 

Gemäss Art. 63 f. der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) gelten Gebäude mit einer 

Höhe über 60 m als Luftfahrthindernis. Für ein solches Hochhaus ist im Rahmen des Baugesuchverfahrens 

eine Bewilligung durch das Bundesamt für zivile Luftfahrt (BAZL) einzuholen. Birsfelden liegt jedoch nicht 

in einem Gebiet mit Hindernisbegrenzung gemäss Sachplan «Infrastruktur Luftfahrt» des Bundes. 

Im Rahmen des Baugesuchverfahrens muss aufgrund der Höhe des Prisma-Hochhauses eine Bewilli-
gung seitens des BAZL eingeholt werden. 

 

4.15 Weitere übergeordnete Rahmenbedingungen  

Das Projekt unterliegt gemäss der eidgenössischen Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(V-UVP) vom 19. Oktober 1988 nicht der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

In der Umgebung der Planung sind keine belasteten Standorte vorhanden. 

In der Umgebung der Planung sind keine störfallrelevanten Anlagen vorhanden. 

In der Umgebung der Planung sind keine Einträge aus Natur- und Landschaftsinventaren vorhanden.  

In der Umgebung der Planung sind keine statischen Waldgrenzen vorhanden.  

 

4.16 Raumkonzept Birsstadt 2035 

Das Raumkonzept Birsstadt 2035 legt in seinem 3. Leitsatz zur Siedlung unter anderem fest, dass 

Ҧ die Siedlungsentwicklung nach Innen gelenkt wird; 

Ҧ für zusätzlichen Wohnraum und Raum für die Wirtschaftsentwicklung die entsprechenden Flächen-

angebote bereitzustellen sind; 

Ҧ bei der Siedlungsentwicklung nach Innen die Siedlungsqualität zu verbessern ist, insbesondere der 

öffentliche Raum und die Freiräume aufzuwerten sind; 

Ҧ die bestehenden Ortszentren und neue Entwicklungsschwerpunkte funktional und städtebaulich auf-

gewertet werden. 



Quartierplanung Prisma  Gemeinde Birsfelden 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV mit Stand vom 18. November 2025 |  Mitwirkung & Vorprüfung 19/59 

In der Teilstrategie Siedlung wird unter anderem gefordert, dass 

Ҧ das angestrebte Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum in der Birsstadt durch die Bereitstellung 

entsprechender Flächenangebote und Verdichtungen in den bestehenden Bauzonenreserven, geeig-

neten Verdichtungsgebieten sowie durch die Umstrukturierung und Verdichtung ausgewählter Ge-

werbe- und Industrieareale aufgefangen wird; 

Ҧ die Umstrukturierungsgebiete und allfällige neue Infrastrukturen einen Beitrag zur Vielfalt und quali-

tätsvollen Weiterentwicklung leisten sollen und mit dem bestehenden Siedlungsgebiet und dem Birs-

raum besser vernetzt werden; 

Ҧ die Vielfalt der Birsstadt durch den Erhalt und die Erneuerung der Ortszentren, der Quartiere sowie 

der Kultur- und Landschaftselemente gefördert wird; 

Ҧ im Zuge von Verdichtung und Umstrukturierung kompakte, durchmischte und für den Fuss- und Ve-

loverkehr durchlässig gestaltete Siedlungsstrukturen geschaffen werden. 

Für den Planungsperimeter legt das Konzept ein «Entwicklungsschwerpunkt Wohnen» fest. 

  

  

Als Entwicklungsschwerpunkt Wohnen 
sind Verdichtungsräume angelegt, die 
aufgrund ihrer Lage und bestehenden 
Ausnützung ein hohes Potenzial für Ver-
dichtung mit Schwerpunkt Wohnen ha-
ben. Mischnutzungen sind je nach Lage 
nicht ausgeschlossen.  

  Abbildung 14: Raumkonzept Birsstadt 2035 (Metron AG 2016) 

Durch die Planung werden die allgemeinen Ziele zum Siedlungsraum wie auch die ortsspezifischen 
Entwicklungsziele vollumfänglich erfüllt. 

 

4.17 Leitbild und Legislaturziele der Gemeinde Birsfelden 

Das Leitbild und die Legislaturziele 2020 - 2024 der Gemeinde Birsfelden machen unter anderem fol-

gende Vorgaben: 

Ҧ Birsfelden ist in der Region als attraktiver Wohn- und Lebensraum für alle Bevölkerungsgruppen be-

kannt. 

Ҧ Das bestehende vielfältige Wohnungsangebot wird mit attraktiven neuen Angeboten ergänzt. 

Ҧ Das Ortszentrum ist städtebaulich aufgewertet und für die Bevölkerung und das Gewerbe attraktiv. 

 

Durch die Planung wird das Wohnungsangebot an zentraler Lage ausgebaut und das Ortszentrum städ-
tebaulich stark aufgewertet. Mit dem neugestalteten Aussenraum und der neuen Bebauung finden 
sich neben neuen Wohnungen auch attraktive Flächen für Gewerbe und öffentliche Angebote.  

 

4.18 Stadtentwicklungskonzept (STEK) / Stadtentwicklungsprogramm (STEP) 

Als Gesamtstrategie hat der Gemeinderat im 2015 erstellten Stadtentwicklungskonzept beschlossen: 

Ҧ Birsfelden als attraktiven Wohnort zwischen Kernstadt Basel, Rhein, Birs & Hardwald zu positionieren; 

Ҧ Entwicklungsgebiete mit besonderer Lagegunst zu bezeichnen; 

Ҧ eine Vision für eine attraktivere Hauptstrasse auszuarbeiten. 

Ҧ Das Quartierplanareal gilt als Entwicklungsgebiet (E 1.1). 
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Abbildung 15: STEK Birsfelden, Gesamtplan räumliche Entwicklung (Planpartner AG, Rapp Infra AG und STW AG) 

Entlang der Birs soll die hervorragende Lagequalität genutzt werden und durch Anreize die Verdichtung 

des Wohnangebots unter Berücksichtigung vorbildlicher siedlungsökologischer Ausrichtung gefördert 

werden. Das STEK attestiert dem Gebiet E 1.1 ein erhebliches Verdichtungspotenzial.  

Die Quartierplanung verdichtet das Wohnungsangebot und fördert die Grünachse durch das Siedlungs-
gebiet enorm. Durch den hohen Öffentlichkeitsgrad der Sockelgebäude wird zusätzlich auch die At-
traktivität von Birsfelden gesteigert. In Abweichung zu den vorgeschlagenen Massnahmen wird das 
Gebiet nicht über eine Ausnahmeüberbauungen nach einheitlichem Plan gem. § 50 RBG entwickelt.   

 

4.19 Leitbild Natur / Naturinventar der Gemeinde Birsfelden 

4.19.1  Das Naturinventar 

Das Naturinventar der Gemeinde Birsfelden beschreibt den gegenwärtigen Zustand der Natur in Birsfel-

den und formuliert daraus Prioritäten für die Pflege und Erhaltung von Natur im Siedlungsraum. So sind 

die wertvollsten Naturobjekte (Kategorie 1) zu erhalten und die Objekte mit dem grössten Potential aus 

Kategorie 2 sind gezielt zu fördern. Alle Gemeindegrünflächen sind naturnah zu gestalten und zu pflegen. 

Die Natur ist bei Bauvorhaben und auf Verkehrsflächen verbindlich zu berücksichtigen.  

Daraus ergeben sich vier Empfehlungen zum Handlungsbedarf der Gemeinde: 

1. Natur verstärkt als Standortqualitätsfaktor und -vorteil in Wert setzen und vermarkten. Vermitt-

lung dieser Werte durch Infotafeln bei den Naturobjekten, Reaktivierung des Lehrpfades «Natur 

im Siedlungsraum». 

2. Mehr Ressourcen für den angemessenen Unterhalt der bestehenden Naturobjekte zur Verfü-

gung stellen. 

3. Verbleibende Naturwerte durch behördenverbindliche Planungsgrundlagen besser schützen. 

Insbesondere Objekte des Naturinventars und grosse einheimische Bäume sollten einen Schutz-

status erhalten. Ersatzleistungen für Beeinträchtigungen von Naturobjekten sollten klar definiert 

werden. 

4. Für Bauvorhaben sollten rechtlich bindende ökologische Auflagen erlassen werden. 

Das Naturinventar dient als Basis für die Darstellung der Ziele, welche im Leitbild Natur Birsfelden aufge-

zeigt werden.  
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Im Planungsperimeter sind keine Naturobjekte gekennzeichnet. Durch die Förderung des Natur-, Grün- 
und Freiraumes im Siedlungsgebiet ς z.B. durch die Stärkung der Rhein-Zentrum-Birs-Achse oder der 
Verbesserten Zugänglichkeit des Birsraumes ς werden die allgemeinen Zielsetzungen des Inventars 
umgesetzt.   

 

4.19.2  Das Leitbild Natur 

Das Leitbild Natur der Gemeinde Birsfelden aus dem Jahr 2020 beschreibt Grundsätze zum Umgang mit 

dem Natur-, Grün- und Freiraum, die unter anderem die Gemeinde verpflichten, die Artenvielfalt, insbe-

sondere auch im Siedlungsraum, zu fördern und das Siedlungsgebiet wo immer möglich naturnah auszu-

gestalten. Auf dieser Grundlage werden konkrete Ziele formuliert.  

 

 

Abbildung 16: Ausschnitt Leitbild Natur (Gemeinde Birsfelden) 

Ziel 4 zielt darauf ab, die Birs mit ihrem Ufer und der Böschung als hochwertigen Natur- und Grünraum 

samt ihrer Lebensraumvielfalt für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Ziel 9 will die Vernetzung der Offen-

land-Lebensräume entlang der Birs und des Hochrheintals gewährleisten.  

Durch die Integration des Wohnheims in der Turm-Bebauung wird der Birsraum freigespielt. Mit der 
naturnahen Gestaltung und der zurückhaltenden Unterbauung des öffentlichen Parks an der Birs sowie 
der Nord-Süd gerichteten Durchgrünung setzt das Projekt die Ziele 4 und 9 vollumfänglich um.  

 

Ziel 15 verlangt, dass an geeigneten Stellen innerhalb des Siedlungsraumes gezielt wertvolle Strukturen 

zugunsten spezialisierter oder gefährdeter Tierarten erstellt werden. 

Durch die im Quartierplanreglement vorgeschriebenen extensiven Dachbegrünungen und die ökologi-
schen Massnahmen bei der Umgebungsgestaltung sowie der grossräumigen, naturnahen Umgestal-
tung des Parks an der Birs werden die Voraussetzungen geschaffen, um diesen Tierarten zu helfen. 

 

Ziel 17 verlangt, dass der Baumbestand der Gemeinde quantitativ und qualitativ weiterentwickelt wird 

und dass die wenigen besonders wertvollen, sprich grossen und alten Bäume der Gemeinde erhalten 

bleiben. 

Durch die Festlegung von neu zu pflanzenden Bäumen sowie der Vorschrift, für diese ein ausreichen-
des Baumquartier zu erstellen, wird der Baumbestand gesichert bzw. vergrössert.  
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Ziel 18 verlangt, dass die Lichtverschmutzung im Bereich naturnaher Lebensräume zur Schonung der 

Fauna auf ein Minimum reduziert wird. Das Ziel fokussiert auf die Belange der Biodiversität, v.a. den 

Schutz von Insekten und Fledermäusen. 

Mit den Bestimmungen zur Aussenraumbeleuchtung im Quartierplanreglement werden diese Anlie-
gen aufgenommen.  

Gemäss Ziel 19 soll die Begrünung des Strassenraumes verbessert werden. 

Mit der starken Durchgrünung des Strassenraumes des Birsstegwegs wird das Ziel vollumfänglich um-
gesetzt.  

Ziel 20 möchte, dass die wichtigen öffentlichen Natur-, Grün- und Freiräume zonenrechtlich als Grünzone 

gesichert und attraktiv gestaltet werden. Gemäss Naturinventar sind die Objekte N3/N16 (Zentrum), 

N22, N24 und N17 wichtig und im Rahmen der Zonenplanrevision zu behandeln. 

Im Planungsperimeter liegt kein Objekt. Dennoch wird das Angebot an öffentlichen Natur-, Grün- und 
Freiräume durch die Quartierplanung (Birsplatz und Park an der Birs) wesentlich aufgewertet.  

Ziel 21 verlangt, dass im Rahmen von Sondernutzungsverfahren der Anteil an Grünraum quantitativ 

und/oder qualitativ gesteigert wird. Dazu wird im Leitbild erläutert, dass die Quartierplanungen genutzt 

werden sollen, um die Lebensqualität in den Wohnquartieren für die Bewohnenden zu verbessern und 

die ökologische Qualität zu erhöhen, unter anderem durch partielles Öffnen privater Räume für die Öf-

fentlichkeit. 

Durch die im Quartierplanreglement vorgeschriebenen extensiven Dachbegrünungen, die Fassaden-
begrünung, die ökologischen Massnahmen bei der Umgebungsgestaltung, der Freispielung des Birs-
raumes, die Anhebung der Turmgeschosse, die Schaffung eines urbanen Platzes usw. wird der Anteil 
an Grün- und Freiraum und die Lebens- und ökologische Qualität quantitativ und qualitativ enorm ge-
steigert. Dies geschieht u.a. durch die weitgehende Öffnung des privaten Raumes für die Öffentlich-
keit.   

Ziel 21 verpflichtet die Gemeinde, im Rahmen von Sondernutzungsverfahren den Anteil an Grünraum 

quantitativ und/oder qualitativ zu steigern. Ziel 22 verlangt, dass bei der Siedlungsentwicklung die Ge-

meinde der Bildung von Hitzeinseln aktiv entgegenwirkt. 

Beiden Zielen wird mit den diversen Aussenraumbestimmungen vollumfänglich Folgegeleistet.  

 

4.20 Energieleitbild der Gemeinde Birsfelden 

Gemäss Ziel des Energieleitbilds der Gemeinde Birsfelden soll sie die bestehenden Handlungsspielräume 

nutzen, um mit Unterstützung von Bund und Kanton langfristig eine nachhaltige Energieversorgung im 

Sinne der Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen.  

Betreffend Energieversorgung und Energienutzung sind im Quartierplanreglement entsprechende 
Bestimmungen enthalten, die dem Ziel entsprechen. Die Zielerreichung wird durch die Verpflichtung 
zum SNBS-Standard garantiert.   
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4.21 Hochhauskonzept der Gemeinde Birsfelden 

Die Gemeinde Birsfelden liess im Jahr 2017 ein Hochhauskonzept ausarbeiten. Der Gemeinderat versteht 

das Hochhauskonzept als Richtlinie für Behörden, Investorinnen und Investoren, Bauherrschaften und 

als ein Instrument, das mit dem Kanton abgestimmt ist und die Beurteilung für die Anordnung von hohen 

Gebäuden nach städtebaulichen und siedlungsstrukturellen Kriterien erlaubt.  

 

 

 

Abbildung 17: Auszug Syntheseplan Eignungsräume und Eventualräume für Hochhäuser (raumplan wirz GmbH) 
 

Das Hochhauskonzept weist den Quartierplanperimeter als Eignungsraum aus. Dies Verdichtung wird 
optimal mit dem Freiraum entlang der Birs abgestimmt.  

 

4.22 Kantonsstrassenprojekt 

Die Haupt- bzw. Rheinfelderstrasse in Birsfelden ist eine kantonale Hauptverkehrsstrasse, die von bis zu 

11'000 Fahrzeugen pro Tag befahren wird, zusätzlich wird die Tramlinie Nr. 3 auf dieser Achse geführt. 

Die Strasse dient als Ortsdurchfahrt und grenzt im Westen an Basel-Stadt, im Osten an die Gemeinde 

Muttenz. Ab dem Jahr 2024 sind die Tramgleise zu sanieren und die Haltestellen behindertengerecht 

auszubauen. Diese grundsätzlichen Eingriffe ergaben die Gelegenheit, den Strassenzug betrieblich und 

gestalterisch zu überprüfen. Der Kanton Basel-Landschaft hat in Kooperation mit der Gemeinde Birsfel-

den ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeiten lassen.  

 
Abbildung 18: Ausschnitt Bauprojekt Übersichtsplan «Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden», Abschnitt Zentrum (Quelle: 
Kanton Basel-Landschaft / Rapp AG | Stand vom 15.09.2023) 
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Das Projekt Kantonsstrassenerneuerung «Neue Ortsdurchfahrt Birsfelden» steht gemäss Bauprojekt 
nicht im Konflikt zu der Quartierplanung. Das Projekt Prisma muss eine mögliche Neugestaltung der 
Haupterschliessung berücksichtigen, jedoch auch ohne Umsetzung des geplanten Projekts Ortsdurch-
fahrt funktionieren. 

 

4.23 Bedarf Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA) 

Im Rahmen der Quartierplanung Zentrum wurde aufgrund der substantiellen Redimensionierung der 

½ƻƴŜ ŦǸǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ ²ŜǊƪŜ ǳƴŘ !ƴƭŀƎŜƴ Ǿƻƴ ǊǳƴŘ нлΩмлл Ƴ2 (9 %) eine Bedarfsanalyse «OeWA-Zonen ς 

Analyse und Bedarf» erstellt. Die Analyse kam zum Schluss, dass auch nach dieser wesentlichen Reduk-

tion der OeWA-Flächen alle öffentlichen Aufgaben erfüllt werden können und weiterhin genügend Re-

serveflächen zur Verfügung stehen. Es werden keine Leistungen abgebaut oder deren Angebot ver-

schlechtert. Über das ganze Gemeindegebiet sind auch nach der Reduktion noch genügend Reserven an 

OeWA-Flächen vorhanden, um einen allfälligen zukünftigen Mehrbedarf zu decken.  

 
Abbildung 19: Übersicht OeWA-Zonen Birsfelden (Jermann AG 2023) 

Insgesamt ergaben sich über alle OeWA-Zonen-Perimeter Reserven von insgesamt 57'135 m2. Diese liegt 

nach der vorgenannten Redimensionierung also noch bei über 37'000 m2. 

Durch die vorliegende Quartierplanung werden lediglich 1'489 m2 OeWA-Flächen mutiert. Diese kleine 
Fläche hat einen kleinen Einfluss auf die Gesamtreserve an OeWA-Flächen der Gemeinde. Hinzu 
kommt, dass die Zweckbestimmung «Heim» durch die Integration des heute auf der OeWA realisierten 
Wohnheims in die Hochhaus-Bebauung bestehen bleibt. Für das Heim werden keine zusätzlichen Re-
serven an anderem Ort benötigt.  
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5 Richtprojekt Prisma | städtebauliches Konzept 

Um den hohen Ansprüchen an die urbane und zentrale Zentrumslage gerecht zu werden, wird das Gebiet 

über eine Quartierplanung (Sondernutzungsplanung gemäss § 37 ff. RBG) entwickelt, welche auf einem 

städtebaulichen Richtprojekt basiert. Als dem Richtprojekt zugrundeliegendes qualitätssicherndes Ver-

fahren wurde im Einverständnis mit der Einwohnergemeinde Birsfelden das Workshopverfahren ge-

wählt. Dieses Verfahren kann gemäss Hochhauskonzept Birsfelden vom 12. Oktober 2016 alternativ zu 

den üblichen Formen der Varianzverfahren (Testplanung, Studienauftrag oder Wettbewerbsverfahren) 

angewendet werden.  

Das Bebauungs-, Aussenraum- & Erschliessungskonzept wurde in einem einjährigen Verfahren mit ins-

gesamt sechs Workshops zwischen April 2023 und April 2024 erarbeitet. Die Ausarbeitung des nachfol-

gend dargestellten Richtprojekts erfolgte zwischen April 2024 und Januar 2025 in enger Zusammenarbeit 

mit der Einwohnergemeinde Birsfelden. Die nachfolgend dargestellten Richtprojektergebnisse wurden 

von Herzog & de Meuron, Fontana Landschaftsarchitektur, Ballmer + Partner sowie der Jermann AG er-

arbeitet.  

Das Richtprojekt Prisma liegt dem Planungsbericht bei und sind integraler Bestandteil der Planungsdoku-

mentation sowie der Herleitung der verschiedenen Teilbereiche ς insbesondere der Gebäudehöhe und 

Einpassung.  

   
Abbildung 20: Visualisierungen Richtprojekt (Herzog & de Meuron 2025)  
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Abbildung 21: Städtebauliches Konzept (Herzog & de Meuron | Fontana Landschaftsarchitektur 2025)  

5.1 Städtebauliches Konzept  

Am wichtigen Kreuzungspunkt zwischen der Grünachse vom Rhein zur Birs und der Hauptstrasse von 

Birsfelden werden bereits heute vorhandene Nutzungen erweitert und mit weiteren - insbesondere 

Wohnnutzungen - ergänzt. Die Transformation und Verdichtung findet in der Vertikalen als Hochhaus 

ihren Ausdruck. Gleichzeitig wird zusätzlicher, öffentlicher Freiraum im städtischen Raum geschaffen, in 

dem das Hochhaus auf Sockelgebäude aufgeständert wird. Ein öffentlicher Platz, umgeben von Läden, 

einem Café, einer Lounge und einem Kulturraum und das zum Park umgestaltete Birsufer tragen zu der 

neuen Zentralität bei, die an diesem Knotenpunkt entstehen soll. 
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Die neuen Freiräume stehen der Öffentlichkeit für Freizeit und Erholung (Park an der Birs) aber auch für 

städtische Nutzungen (Birsplatz) zur Verfügung. Sie führen die Kette von Grünräumen vom Rhein kom-

mend fort und vervollständigen die durchgehende Achse bis zur Birs. Mit dem zentral gelegenen, identi-

tätsstiftenden Platzbereich mit entsprechender Sockelgeschossgestaltung und -nutzung hat das Projekt 

das Potential, zu einem Kondensationspunkt der neuen Urbanität der Gemeinde und zu einem Konden-

sationspunkt kulturellen Lebens mit Strahlkraft über die Kantonsgrenzen hinaus zu werden. 

 
Abbildung 22: Städtebauliches Konzept (Herzog & de Meuron | Fontana Landschaftsarchitektur 2025) 

5.2 Bebauung & Architektur 

Das Prisma-Hochhaus wird mit insgesamt 27 Obergeschossen und einer Gesamthöhe von rund 86 m ge-

plant. Im Untergeschoss befindet sich die Autoeinstellhalle mit 128 Parkplätzen, im Zwischengeschoss 

die Laden- und Lagerfläche von Coop. Die 22 Wohngeschosse (sowie ein Technikgeschoss) des Hochhau-

ses ruhen auf drei Sockelbauten und ordnen sich in der Höhe in die vier- bis fünfgeschossige Zeilen- und 

Blockrandbebauung entlang der Hauptstrasse ein. Das Prisma-Gebäude hingegen unterscheidet sich in 

Form und Materialisierung von den Umgebungsbauten und bringt in seiner Gestaltung seine program-

matische Sonderfunktion als öffentlichstes Gebäude des Ensembles zum Ausdruck. Der Ausdruck des 

Hochhauses über den Sockelbauten ist klar durch die in Holz konstruierte, gestapelte und vorspringende 

Balkonschicht dominiert. Durch diese versetzte Balkonschicht sowie den vertikalen Stützen wird die 
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Silhouette des Turms aufgebrochen. Zusammen mit der hellen Materialisierung des gesamten Ensembles 

führt dies zu einer dezenten Wirkung auf die Umgebung. Die Hochhauswirkung wird durch den Rück-

sprung des Hochhauses gegenüber der Strasse, gegenüber dem Birsraum sowie gegenüber der Nachbars-

bebauung zusätzlich stark heruntergesetzt. 

5.3 Nutzungen & Aussenraum 

Durch die rückversetzte Stellung der Sockelgebäude wird die durchgängige Bebauung entlang der Haupt-

strasse ς der Platzsituation am Zentrumsplatz gegenüber der Hauptstrasse folgend ς aufgebrochen, 

wodurch ein vom Zentrumsplatz bis zur Birs durchgehender öffentlicher Raum entsteht. Es entsteht ein 

städtischer Platz, der von den drei Sockelgebäuden gefasst ist ς der sogenannte Birsplatz. Der weite und 

teilweise überdeckte Platz wird durch diverse öffentlich zugängliche Nutzungen in den drei Erdgeschos-

sen bespielt und belebt. Im zweigeschossigen Prisma befindet sich auf dem Erdgeschoss neben einer 

Lounge und einem Kiosk der Abgang in den Supermarkt, welcher im Sockelgeschoss vorgesehen ist. Im 

Obergeschoss des dreieckigen Gebäudes befindet sich ein Kulturraum, der über einen separaten Eingang 

im Durchgang vom Platz zur Birs erschlossen ist.  

 
Abbildung 23: Blick vom neu gestalteten Zentrumsplatz (Herzog & de Meuron 2025) 

 

Noch mehr als die restlichen Gebäudeteile tritt das Prisma durch die grossen verglasten Giebelfassaden 

sowie die beiden grossen kreisrunden Öffnungen an den Schrägen mit der Umgebung in einen Dialog. 

Durch die Programmierung als Einkaufs,- Gastronomie- und Kulturraum ist das Prisma von morgens bis 

abends belebt.  Über eine grosse Öffnung fällt Tageslicht in den Coop im Untergeschoss. 
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Auf dem Dach des südwestlichen Sockelgebäudes befindet sich ein Dachgarten. Das im Westen gegen 

die Birs gewandte Gebäude nimmt das Wohnheim Haus Birsstegweg auf. Das heutige Wohnheimge-

bäude an der Birs weicht einem öffentlich zugänglichen Park. Im selben Gebäude wird der auf den Birs-

platz gerichtete Eingang zu den im Turm angeordneten Wohnungen sein. Der Wohnungsmix der rund 

160-180 Wohnungen vorsieht, wird die kommunalen Vorgaben betreffend Anteil bezahlbarem Wohn-

raum einhalten. In dem die Zeilenbebauung der Hauptstrasse aufnehmenden Sockelgebäude werden 

erdgeschossig Verkaufs- und Gastronomieflächen erstellt. In den Obergeschossen sind mehrheitlich 

Wohnungen und Dienstleistungsflächen angedacht. 

Der Birsplatz wird mit nicht bodengebundenen Pflanzfeldern bestückt und wird mit kleinen bis mittel-

grossen Bäumen begrünt. Als Gegenstück zum urbanen und mehrheitlich versiegelten Birsplatz entsteht 

an der Birs ein öffentlicher Park mit hoher Aufenthaltsqualität und nicht-unterbauten Flächen. Verbun-

den sind die beiden Orte über eine Fusswegverbindung unter dem Turm sowie über die Erschliessungs-

strasse Birsstegweg. Der Birsstegweg wird stark begrünt zur Verbindungsachse für Mensch und Fauna. 

Birsseitig findet auch die Erschliessung der Einstellhallen sowie die Anlieferung statt, welche im Innen-

raum des südwestlichen Sockelbaus integriert ist. Durch die geplante, v.a. im südwestlichen Teil des Aus-

senraumes dichtwachsende Begrünung sind diese vom Park an der Birs oder auch dem gegenüberliegen-

den Ufer der Birs nicht oder kaum einsehbar. 

 
Abbildung 24: Park an der Birs (Herzog & de Meuron 2025)  
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5.4 Identifikation & Einpassung 

Das Zentrum von Birsfelden ist ein dynamischer Ort, welcher sich in einem weitreichenden Transforma-

tions-, Modernisierungs- und Urbanisierungsprozess befindet. Allen voran gilt dies für den bereits heute 

überdurchschnittlich dicht bebauten Stadtraum entlang der Hauptstrasse. Diese Entwicklung ist durch 

diverse kantonale und kommunale Konzepte und Richtpläne koordiniert und aufeinander abgestimmt 

(siehe Kapitel 4.16 bis 4.21).  

Die für das Projekt Prisma wesentlichsten Entwicklungen markieren die laufende Planung zur Neugestal-

tung des Birsfelder Zentrums, welche den Zentrumsplatz sowie das dahinterliegende Schulareal stark 

aufwerten und neue Zentrumsfunktionen mit sich bringen wird, das benachbarte Hochhaus Birsstegweg 

sowie die Neugestaltung der Hauptstrasse durch die Gemeinde. Hinsichtlich der Höhenentwicklung sind 

zusätzlich die Projekte Am Eck und Birseckstrasse relevant. Die Projekte Quartierhof und Hardstrasse 

komplettieren die rasante Entwicklung des Birsfelder Zentrums. 

In der allgemeinen Aufwertungstendenz und der Akzentuierung der Zentrumsfunktion des Birsfelder 

Zentrums kann das Projekt Prisma einen wichtigen Beitrag leisten. Durch die Punktverdichtung entstehen 

160-180 neue Wohnungen in bestens erschlossener und zentralster Lage, welche diverse Preissegmente, 

inklusive des geforderten Anteils preisgünstiger Wohnungen, bedienen. Das Projekt Prisma nimmt im 

Sockelgeschoss die Zeilenbebauung entlang der Hauptstrasse auf und denkt auch die diversen boulevard-

ähnlich angeordneten Dienstleistungsangebote der umgebenden Erdgeschosse weiter. Mit der Verbes-

serung des Ladenstandorts für den Coop ς immerhin der wichtigste Versorger Birsfeldens und des an-

grenzenden Lehenmattquartiers für Güter des alltäglichen Bedarfs ς und der Schaffung eines qualitativ 

hochwertigen Aufenthaltsortes an der Hauptstrasse kann sich das geplante Angebot deutlich von der 

Umgebung abheben.  

 
Abbildung 25: Hochhauscluster Birsfelden im regionalen Kontext (Jermann AG 2024) 

 

Noch mehr, als dass sich das Projekt in die bestehende Stadtstruktur einfügt, schärft es das Zentrum von 

Birsfelden städtebaulich ς auch gegenüber der angrenzenden Stadt Basel ς und ergänzt das entstehende 

Hochhauscluster harmonisch. Mit dem zentral gelegenen, identitätsstiftenden Platzbereich mit entspre-

chender Sockelgeschossgestaltung und -nutzung hat das Projekt das Potential, zu einem Kondensations-
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Punkt der neuen Urbanität der Gemeinde und zu einem Kondensationspunkt kulturellen Lebens mit 

Strahlkraft über die Kantonsgrenzen hinaus zu werden. 

Durch die starke vertikale Verdichtung leistet das Projekt zusätzlich einen wesentlichen Beitrag zur Frei-

spielung des Birsraumes. Durch die Integration des Wohnheims in die Turmbebauung kann dieser von 

der heutigen Bebauung befreit und der Öffentlichkeit zurückgegeben werden. Gleichzeitig wird der 

Durchgang an die Birs durch die abgeschrägte Fassade des Prismas sowie durch die Anhebung des Turms 

vom Boden und dem dadurch entstehenden durchlässigen Erdgeschoss akzentuiert. 

5.5 Mobilität & Erschliessung 

Das Prisma-Hochhaus wird für dem motorisierten Verkehr inkl. der Anlieferung für den Coop über die ς 

im Rahmen des Projekts stark zu begrünende ς Gemeindestrasse Birsstegweg erschlossen. Entlang von 

diesem wird die Fuss- und Veloverbindung Richtung Basel mittels einem von der Fahrbahn getrennten 

Trottoir mit Veloparkierung gestärkt. 

 
Abbildung 26: Birsstegweg (Herzog & de Meuron 2025) 

 

Die Parkierung für Autos findet ausschliesslich in der unterirdischen Einstellhalle statt. In dieser stehen 

insgesamt 128 Parkplätze zur Verfügung, wobei 70 davon der Coop-Filiale zugehören. Neben den Velo-

abstellplätzen entlang des Birsstegwegs werden rund 44 Abstellplätze im Park an der Birs und die restli-

chen der 464 Abstellplätze in den Erdgeschossen der Sockelgebäude untergebracht. Die Einstellhallenzu-

fahrt sowie die Anlieferung für Coop finden sich auf der der Birs zugewandten Seite des südlichen 

Sockelgebäudes.  

Die Erschliessung über sowie die Begrünung des Birsstegwegs wurden so geplant, dass diese ς hinsicht-

lich der geplanten QP Birsstegweg sowie der geplanten Neugestaltung der Ortsdurchfahrt ς im heutigen 

sowie im Zustand mit den Projekten funktionieren.  

 


























































